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Beratungsfolge Öffentlichkeitsstatus Aufgabe 

Rat der Gemeinde Winnigstedt öffentlich Entscheidung 

 
 
 

Betreff: Entsendung von Ratsmitgliedern in den Stiftungsbeirat der Winnigstedt  
Stiftung  
 

 
 
Beschlussempfehlung: 

Für die am 3. April 2014 errichtete unselbständige „Winnigstedt Stiftung“ werden folgen-
de Ratsmitglieder  

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

6. _________________________________ 

sowie folgende weitere Personen mit erstem Wohnsitz in Winnigstedt 

7. _________________________________ 

8. _________________________________ 

9. _________________________________ 

in den Stiftungsbeirat nach § 7 Textabsatz 1 der Stiftungssatzung entsendet. 
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Begründung: 

Die Ratsmitglieder Lothar Geffe, Christopher Hahn, Mirco Mittag, Olaf Richter, Andres Twelck-
meyer und Michael Waßmann waren bis zum Ende der X. Ratsperiode (31.10.2021) vom Ge-
meinderat als Ratsmitglieder in den Beirat der „Winnigstedt Stiftung“ entsendet. 
 
Weiterhin waren aus dem Kreis der Einwohner mit erstem Wohnsitz Kirstin Borchers, Hans-
Werner Jeffe sowie Anette Just vom Gemeinderat entsandt worden. 
 
Bislang war Hans-Werner Jeffe Vorsitzender des Beirates und Christopher Hahn dessen Stell-
vertreter. 
 
Der Stiftungsbeirat besteht gemäß § 7 der Stiftungssatzung aus 9 Personen, von denen min-
destens 6 gewählte Ratsmitglieder sein müssen. Diese werden mit einem Quorum von 2/3 der 
Stimmen gewählt und entsendet. Ihre Mitgliedschaft ist grundsätzlich an die Wahlperiode des 
Gemeinderates gebunden. Jedoch bleibt ein Mitglied davon abweichend solange im Amt, wie 
es nicht durch ein anderes ersetzt wurde. Die Wiederwahl ist zulässig. 
 
Zu beachten ist gemäß § 7 der Stiftungssatzung zusätzlich aus Familien, Ehen oder eheähnli-
chen Gemeinschaften maximal eine Person in den Stiftungsbeirat gewählt werden darf. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben soll die Entsendung von Mitgliedern den zahlenmäßi-
gen Verhältnissen der Fraktionen im Rat entsprechen. 
 
 
 
 
Michael Waßmann 
(Bürgermeister) 


